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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 001_VA

Bezeichnung der Maßnahme: Bauzeitenregelung

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 10.2

Zeitpunkt der Durchführung: 3 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (Innerhalb von 1. Oktober bis 28./29. Februar eines Jahres)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielarten: hecken- und baumbrütende Vogelarten

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Keine nötig.

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Für die Baustellenberäumung ist das Roden, Fällen und Abschneiden von Hecken und Bäumen in 

der Zeit vom 1. März bis 30. September gemäß § 39 BNatSchG zum Schutz von hecken- und baumbrütenden Vogelarten verboten. 

Deshalb ist nur außerhalb der Vegetations- und Brutzeit von 01. Oktober bis 28/29. Februar eines Jahres oder in Abstimmung mit 

der zuständigen Naturschutzbehörde eine Rodung, Fällung und ein Abschneiden von Gehölzen zulässig. 

Im Hinblick auf die ganzjährige Nutzung des Eingriffsgebiet durch das Rebhuhn, ist bei Fäll- und Mäharbeiten darauf zu achten, 

dass sich keine Tiere mehr in den Gehölzen oder Saumstrukturen aufhalten, bevor diese entfernt werden.

Können Rodungen von Gehölzen aus schwerwiegenden Gründen nicht in den oben für die Vögel geltenden Zeiträumen 

durchgeführt werden, müssen die Gehölze unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch qualifizierte Fachgutachter auf ein aktuelles 

Brutvorkommen hin überprüft werden. Das weitere Vorgehen ist an die Ergebnisse der Untersuchung anzupassen.

Um den möglichen Brutplatz der Wiesenweihe im Bereich der östlichen Zuwegung zu schützen, darf die Ertüchtigung und Nutzung 

der Feldwege nur Außerhalb der Brutzeit erfolgen. Die Brutzeit beginnt Anfang/Mitte Mai und dauert bis in den August. Frühestens 

am 19. August 2021 darf die östliche Zuwegung für den Baustellenverkehr freigegeben werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

K5 Bauzeitliche Beeinträchtigung von 
Lebensräumen von Vögeln

D56 Mainfränkische Platten vermeidet/vermindert

001_A/CEF, 
001_VA, 002_CEF, 
002_VA, 006_VA, 
007_VA, 008_VA, 
010_V, 011_V, 
013_V

K1
Bauzeitlicher Eingriff in ein Biotop der BK 
Bayern

D56 Mainfränkische Platten vermeidet/vermindert
001_A/CEF, 
001_VA, 008_VA, 
009_V, 011_V

K2
Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme 
und Veränderung von Biotop- und 
Nutzungs-typen

D56 Mainfränkische Platten vermeidet/vermindert

001_A/CEF, 
001_VA, 002_CEF, 
002_VA, 004_VA, 
008_VA, 010_V, 
011_V, 012_V, 
013_V

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): K1: Unterlage Nr.: 10.2/K2: Unterlage Nr.: 10.2/K5: Unterlage Nr.: 10.2

Datum Einreichung Planungsunterlagen: Keine Angabe


